
 

 

 Zürcher Kantonalbank einigt 
sich mit Justizbehörden in 
Deutschland 
  

 

 Medienmitteilung 

  

Zürich, 27. Dezember 2016 – Die Zürcher Kantonalbank erzielt mit den Justizbehörden in Köln eine  

einvernehmliche Einigung und leistet eine einmalige Zahlung von 5.7 Mio. Euro in Zusammenhang mit 

unversteuerten Vermögenswerten deutscher Kunden. Der Entscheid hat Rechtskraft für alle Bundesländer 

Deutschlands. Die Einigung umfasst auch die betroffenen Mitarbeitenden der Bank. 

 

Die bereits im Jahr 2009 ergriffene Neuausrichtung des internationalen Private Banking mit einer konsequenten 

Umsetzung der Weissgeldstrategie der Bank war eine wichtige Voraussetzung zur einvernehmlichen Einigung mit 

den deutschen Justizbehörden.  
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Zürcher Kantonalbank 

Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und 

internationaler Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich und wird von den 

Ratingagenturen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft. Mit über 5‘000 

Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den 

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der 

Kapitalmarkt sowie das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher Kantonalbank bietet ihren Kunden und 

Vertriebspartnern umfassende Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an. 

 


